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[F]reedom to think as you will and to speak as you
think are means indispensable to the discovery and

spread of political truth; that without free speech and
assembly discussion would be futile; that with them,

discussion affords ordinarily adequate protection
against the dissemination of noxious doctrine [. . .].

(Justice Brandeis in »Whitney v. California«)





Vorwort

Die Versammlungsfreiheit – in nahezu allen Rechtsordnungen weltweit zumin-
dest formal geschützt – schützt die besondere Form der Kommunikation mit
anderen durch das Zusammenkommen und die gemeinsame Äußerung von An-
sichten in vielfältigster Form. Dies näher zu beleuchten, ist Ziel dieser Arbeit.
Dabei geht es nur am Rande um die theoretischen Grundlagen; im Fokus steht
vielmehr die rechtsanwendende Praxis verschiedener oberster Gerichtshöfe –
des Bundesverfassungsgerichts, des Europäischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte, des Europäischen Gerichtshofes, des United States Supreme Courts und
der obersten Gerichtshöfe der Russischen Föderation. Gemeinsamkeiten und
Unterschiede in der Rechtsprechung, aber auch der Wandel der Rechtsprechung
über die Jahre hinweg, sollen zumindest einen Eindruck davon vermitteln, wie
frei und demokratisch die hier relevanten Rechtsordnungen tatsächlich sind. Der
Umgang mit der Versammlungsfreiheit ist hier deshalb ein guter Gradmesser,
weil sie auch und vor allem ein Minderheitenrecht ist: Wie eine Gesellschaft
mit abweichenden Ansichten umgeht, vermittelt im Allgemeinen ein sehr deut-
liches Bild von ihrem Zustand. In der vorliegenden Arbeit geht es um allge-
meine Grundsätze und Besonderheiten in der jeweiligen Rechtsprechung sowie
um etwaige Überschneidungen mit den jeweils anderen Rechtsordnungen. Auch
wenn sich daraus idealerweise ein möglichst umfassendes Bild ergeben sollte,
kann eine solche Arbeit doch nie »vollständig« sein. Rechtsprechung ist – soweit
ersichtlich – bis zum Dezember 2011 berücksichtigt worden.

Diese Arbeit wurde im Sommersemester 2011 von der Rechstwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Bonn als Dissertation angenommen. Das ent-
sprechende Manuskript wurde in 2007 abgeschlossen. Für die Zwecke dieser
Veröffentlichung wurden neuere Entwicklungen und weitere Rechtsprechung
eingearbeit.

Ich danke meinem Doktorvater Prof. Dr.Wolfgang Löwer für die Betreuung
dieses Vorhabens und Prof. Dr.Matthias Schmidt-Preuß für die Erstellung des
Zweitgutachtens. Herzlich bedankenmöchte ichmich auch bei Universität Bonn
und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst für die großzügige finan-
zielle Unterstützung bei der Erstellung dieser Arbeit und insbesondere meiner
Forschungsaufenthalte in Russland und den USA.

Von ganzem Herzen dankbar bin ich schließlich meiner Mutter für ihre im-
merwährende liebevolle Unterstützung und meinem Vater, den die Veröffentli-
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chung dieser Arbeit zu erleben stolz und glücklich gemacht hätte. Ihnen beiden
ist diese Arbeit gewidmet – ohne sie wäre ich nicht, wer ich bin.

Düsseldorf, August 2012 Katrin Gaßner
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Einleitung

Versammlungsfreiheit wird grundsätzlich in allen hier näher betrachteten Ju-
risdiktionen als hohes Gut gewertet. Gleichwohl gibt es zum Teil erhebliche
Unterschiede bei der Bewertung der Reichweite der Freiheit durch die Ge-
richtshöfe. Bevor diese einer vergleichenden Betrachtung unterzogen werden,
erfolgt zunächst eine kurze Einführung in die Kodifikationsgeschichte der hier
relevanten Normen sowie ein Überblick über die grundsätzliche Bedeutung der
einzelnen Gewährleistungen in den jeweiligen Rechtsordnungen. Anschließend
folgt eine isolierte Darstellung der Rechtsprechung der einzelnen Gerichtshöfe.
Diese folgt einem einheitlichen – dem deutschen Verfassungsrecht entlehnten –
Grundschema. Nach einer jeweils kurzen Übersicht zum Verhältnis zu anderen
Gewährleistungen folgt eine Darstellung des Schutzbereiches, seiner Schranken
und den Grenzen der Einschränkbarkeit der Garantie sowie ein kurzer statisti-
scher Überblick über den Schutz durch die jeweiligen Gerichtshöfe.

Eine Ausnahme bildet dabei die Darstellung der Rechtsprechung des Rus-
sischen Verfassungsgerichts, welcher aus Gründen der besseren Verständlich-
keit zusätzlich ein ausführlicherer Überblick über die versammlungsrechtlichen
Grundlagen des einfachen Rechts beigefügt ist. Höchstrichterliche Rechtspre-
chung zur Versammlungsfreiheit gibt es bislang jedoch vergleichsweise wenig.
Die Analyse der auch in der Russischen Föderation verfassungsmäßig geschütz-
ten Versammlungsfreiheit in einem etwas weiteren Kontext soll dies näher er-
läutern.

Soweit für die in dieser Arbeit analysierten Urteile einzelne Passagen wört-
lich zitiert werden, wurden – soweit möglich – deutsche oder englische Sprach-
fassungen verwendet. Wo solche nicht verfügbar waren, wurde auf französische
Sprachfassungen zurückgegriffen. Soweit Übersetzungen aus dem Russischen
erstellt wurden, handelt es sich um unverbindliche Übersetzungen.

A. Kodifikationsgeschichtlicher Hintergrund

Die ersten Versuche zur Kodifizierung der modernen Menschenrechte stammen
aus dem Mittelalter. England kodifizierte im Jahre 1215 die »Magna Charta
Libertatum«, welche allerdings nur den englischen Baronen gewisse Rechte
gegenüber dem König einräumte. Im 17. Jahrhundert folgten die »Petition of
Right« (1628) mit einer Reihe von Forderungen des englischen Parlaments an
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den König Charles I., welche dieser auch zunächst akzeptierte. Darin wurde
unter anderem die Steuererhebung von der Zustimmung des Parlaments abhän-
gig gemacht und Schutz gegen willkürliche Verhaftung geboten. Hinzu kam der
»Habeas Corpus Act« (1679), welcher ebenfalls vor willkürlicher Verhaftung
schützen sollte, und schließlich die »Bill of Rights« von 1689, die einen ersten
ausformuliertenGrundrechtskatalog enthielten. 1776 fasste schließlich der ame-
rikanische Kongress grundlegende Menschenrechte in der Unabhängigkeitser-
klärung zusammen.

Das Menschenrecht der Versammlungsfreiheit findet sich ausdrücklich zu-
erst in der amerikanischen »Bill of Rights«, die in Form von zehn Zusatzarti-
keln im Herbst 1789 der US-amerikanischen Verfassung angefügt wurde. Sie
orientierten sich an der »Virginia Declaration of Rights« von 1776 und garan-
tierten unter anderem die Glaubens- und Versammlungsfreiheit, die Rede- und
Pressefreiheit sowie die Unverletzlichkeit des Eigentums und der Person.

I. Deutschland

Mit der Französischen Revolution und der nachfolgenden Erklärung der Men-
schen- und Bürgerrechte von 1789 nach dem Vorbild der amerikanischen Un-
abhängigkeitserklärung bekam der Grundgedanke des Schutzes der Versamm-
lungsfreiheit auch in Europa eine bedeutende Rolle. Anders als in den Verei-
nigten Staaten waren die europäischen Träger der Staatsgewalt jedoch zunächst
nicht bereit, die Versammlungsfreiheit als Recht politischer Teilhabe anzuer-
kennen.¹ Der Kampf um das freie Versammlungsrecht wurde in der Folgezeit
im Wesentlichen gekennzeichnet durch die Karlsbader Beschlüsse von 1819,
die sogenannten Demagogenverfolgungen und die staatlichen Reaktionen auf
das »Hambacher Fest« von 1832. Anlass für die Karlsbader Beschlüsse von
1819 war die Ermordung des deutschen Dramatikers und Schritstellers August
von Kotzebue durch den Burschenschaftler Karl Ludwig Sand am 23. März
1819. Die daraufhin auf Betreiben des österreichischen Staatskanzler Klemens
Fürst vonMetternich in Zusammenarbeit mit Preußen und acht weiteren Staaten
ausgearbeiteten Beschlüsse wurden in vier verschiedene Gesetze unterteilt: das
Untersuchungsgesetz, das Universitätengesetz, das sog. »Preßgesetz« und eine
vorläufige Exekutionsverordnung. Diese Gesetze sollten die Macht der monar-
chistischen europäischenHerrschaftshäuser sichern. Sie verbaten unter anderem
öffentliche Versammlungen und Demonstrationen, sowie die Allgemeine Deut-
sche Burschenschaft im Ganzen. Mit ihnen wurde auch die Pressezensur wieder
eingeführt. Mit der »Demagogenverfolgung« sollten vermeintliche »Volksauf-
hetzer« zur Strecke gebracht werden. Um diese aufzuspüren und die Universi-
täten zu überwachen, führte man die »Zentral-Untersuchungs-Komission« ein,
die im Prinzip wie eine Geheimpolizei arbeitete. Der Frankfurter Bundestag des
Deutschen Bundes nahm auf Betreiben Preußens und Österreichs am 20. Sep-

1 Zitiert nach Wassermann/Hoffmann-Riem, Art. 8 Rn. 2.
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tember 1819 die Beschlüsse einstimmig an. Die Karlsbader Beschlüsse waren
imRahmen derMetternich’schen Demagogenverfolgung die rigidesten gesetzli-
chenMaßnahmen gegen liberale und nationale Kräfte und blieben bis zur März-
revolution 1848 in Kraft. Zusammen mit der »Heiligen Allianz« bildeten sie die
Hauptstützen des reaktionären »Systems Metternich«.

Das »Hambacher Fest« vom 27.–30. Mai 1832 gilt als Höhepunkt frühlibe-
raler bürgerlicher Opposition in Restauration und Vormärz, der Zeit zwischen
dem Wiener Kongress 1814/15 und der Revolution von 1848/49. Am 27. Mai
1832 versammelten sich in Neustadt an der Weinstraße über 30 000 Menschen
aus fast allen Regionen Deutschlands, aber auch aus Frankreich und Polen. Die
große Masse der Teilnehmer waren Handwerksgesellen, Krämer, Kleinbauern
und Tagelöhner. Darüber hinaus waren auch viele Frauen aus den verschiedens-
ten sozialen Schichten anwesend. Das Fest trat wesentlich an die Stelle der unter-
drückten Presse. Im Gegensatz zu dieser konnte ein politisches Fest auch die un-
teren Bevölkerungsschichten besser erreichen. Zudem bot die mündliche Rede
der Zensur weniger Angriffsmöglichkeiten. Damit wurde erstmals einer großen
Öffentlichkeit die Möglichkeit zur politische Diskussion und Meinungsbildung
gegeben. Der Festaufruf wurde in zahlreichen liberalen Zeitungen abgedruckt
und als Flugblatt verteilt. Auf die Ankündigung einer solch groß angelegten
Versammlung reagierten allerdings die Behörden. Das Fest wurde angesichts
des gereizten politischen Klimas am 8. Mai 1832 zunächst verboten. In der
Bevölkerung erhob sich daraufhin massiver Widerstand. Publizisten, Stadt- und
Landrat sowie Unterschriften einiger hundert Bürger führten zunächst zu Ein-
schränkungen des Versammlungsverbotes und schließlich zur völligen Aufhe-
bung des Verbotes.

Die wesentliche Ursache für politische Unterdrückung und wirtschaftliche
Not erblickten die Teilnehmer des Hambacher Festes in der nationalen Zer-
rissenheit Deutschlands, das damals in 39 Einzelstaaten aufgeteilt war. In den
zahlreichen Reden wurde daher vor allem die nationale Einheit gefordert. Des
Weiteren ging es um die Neugestaltung Europas, die Freiheit der Presse, der Re-
de, der politischen Vereinigung, des Handels und des Verkehrs, gleiche Rechte
für die gesamte Bevölkerung, die Achtung der Menschenwürde und eine gesetz-
mäßige und gerechte Staatsverwaltung. Die tatsächlichen Erfolge des Kampfes
um Versammlungsfreiheit blieben allerdings beschränkt. In der unmittelbaren
Folgezeit räumte nur ein deutscher Einzelstaat – nämlich Baden im Jahre 1833 –
die Vereins- und Versammlungsfreiheit gesetzlich ein, dies aber auch nur unter
demVorbehalt der »öffentlichen Sicherheit und Ordnung« und des »allgemeinen
Wohls«.²

Die preußische Verfassung vom 5. Dezember 1848 enthielt in ihrem Art. 27
folgende Bestimmung:

2 Wassermann/Hoffmann-Riem, Art. 8 Rn. 4.
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»(1) Alle Preußen sind berechtigt, sich ohne vorgängige obrigkeitliche Erlaubnis friedlich und
ohne Waffen in geschlossenen Räumen zu versammeln.

(2) Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf Versammlungen unter freiem Himmel, wel-
che in allen Beziehungen der Verfügung des Gesetzes unterworfen sind. Bis zum Erlass eines
solchen Gesetzes ist von Versammlungen unter freiem Himmel 24 Stunden vorher der Orts-
PolizeibehördeAnzeige zumachen, welche dieVersammlung zu verbieten hat, wenn sie dieselbe
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährlich erachtet.«

Hieran anknüpfend folgte am 11. März 1850 die »Verordnung über die Ver-
hütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Missbrauchs
des Versammlungs- undVereinigungsrechts«, welche Art. 27 PreußVerf jegliche
eigenständige Funktion nahm und später großenteils im Reichsvereinsgesetz
(RVG) von 1908 aufging.³ Zwar verankerte auch die Frankfurter Nationalver-
sammlung mittels Gesetz vom 27. Dezember 1848 in den sog. »Grundrechten
des deutschen Volkes« eine weitreichende Versammlungsfreiheit:

»§ 29. Die Deutschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln; einer
besonderen Erlaubniß dazu bedarf es nicht. Volksversammlungen unter freiem Himmel können
bei dringender Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit verboten werden.«⁴

Bereits im Sommer 1851 hob die Bundesversammlung die von der Frankfurter
Nationalversammlung beschlossenen »Grundrechte des Deutschen Volkes« je-
doch wieder auf. Ferner wurden die 1848/49 in den Einzelstaaten eingeführten
liberalen Verfassungen für unvereinbar mit dem Bundesrecht erklärt, worauf es
in einer Reihe von Staaten zur Aufhebung dieser Verfassungen kam. Schließ-
lich wurde 1854 durch Bundesbeschluss die allgemeine Vereins- und Versamm-
lungsfreiheit bundesweit beseitigt. Versammlungen zur Behandlung öffentlicher
Angelegenheiten durften fortan nur noch nach Anzeige, Versammlungen unter
freiem Himmel nur noch nach Genehmigung durchgeführt werden.⁵

Die Reichsverfassung von 1871 enthielt keinen eigenen Grundrechtskatalog,
weil inzwischen auch die Verfassungen fast aller Einzelstaaten wieder Grund-
rechte enthielten. Darüber hinaus wurden eine ganze Reihe von Bundes- oder
Reichsgesetze erlassen, die wichtige Freiheitsrechte gewährten, z. B. Freizügig-
keit (1867), Gewerbefreiheit (1869) und Pressefreiheit (1874). Am 19. April
1908 wurde mit dem Reichsvereinsgesetz wieder eine reichseinheitliche Rege-
lung des Versammlungsrechts geschaffen. In § 7 des Gesetzes wird für öffentli-
che Versammlungen unter freiemHimmel und Aufzüge auf öffentlichen Straßen
und Plätzen eine Genehmigungspflicht statuiert. Politische Veranstaltungen wa-
ren zudemmindestens 24 Stunden vorher anzumelden. Die Genehmigung durfte
nur versagt werden, wenn von der Abhaltung der Versammlung eine Gefahr
für die öffentliche Sicherheit zu befürchten sei.⁶ Bemerkenswert ist hier vor
allem der Verzicht auf die Beschränkbarkeit der Versammlungsfreiheit bei einer

3 Ridder/Breitbach/Rühl/Steinmeier-Ridder, Geschichtliche Einleitung, Rn. 6.
4 RGBl. 1848, 49 (54).
5 Quilisch, S. 62.
6 Meyer/Anschütz, S. 994.
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»nur« für die »öffentliche Ordnung« bestehenden Gefahr. Dadurch sollte zum
Ausdruck gebracht werden, dass es sich um eine erhebliche Gefährdung des öf-
fentlichen Wohls handeln müsse, um die Versagung der Genehmigung zu recht-
fertigen.⁷ Die Auslegung des Begriffes der »öffentlichen Sicherheit« entsprach
freilich dennoch einem eher rigiden, zur Kaiserzeit gängigen polizeirechtlichen
Verständnis. Trotzdem ist das Reichsvereinsgesetz ein erster Schritt zur Über-
windung des repressiven Polizeistaates, weil hiermit die Versammlungsfreiheit
grundsätzlich und länderübergreifend gewährleistet werden sollte.

Als die revolutionären Ereignisse im Herbst 1918 außer Kontrolle zu ge-
raten drohten, wurde am 10. November 1918 eine neue deutsche Regierung,
der sogenannte »Rat der Volksbeauftragten« gebildet. Dessen praktisch erste
Amtshandlung war – nur zwei Tage später – die Verkündung einer Reihe von
sozialpolitischen Maßnahmen, darunter auch ein Aufruf des Rates, der mit Ge-
setzeskraft bestimmte: »Das Vereins- und Versammlungsrecht unterliegt keiner
Beschränkung, auch nicht für Beamte und Staatsarbeiter.« Damit wurde ein
großer Teil des Reichsvereinsgesetzes von 1908 praktisch hinfällig und die Ver-
sammlungsfreiheit der Bürger erheblich ausgeweitet.⁸

Die Weimarer Verfassung vom 11. August 1918 (WRV) schützte die Ver-
sammlungsfreiheit folgendermaßen:

»Artikel 123: (1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder besondere Er-
laubnis friedlich und unbewaffnet zu versammeln.

(2) Versammlungen unter freiem Himmel können durch Reichsgesetz anmeldepflichtig ge-
macht und bei unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit verboten werden.«

Wie alle Grundrechte wurde auch die Versammlungsfreiheit durch die Ver-
ordnungsermächtigung des Art. 48 Abs. 2 WRV relativiert. Dieser gab dem
Reichspräsidenten die Möglichkeit, für den Fall, dass »im Deutschen Reiche
die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird«
die zur »Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen
Maßnahmen« zu treffen. Zu diesem Zweck konnte er die in den Artikeln 114,
115, 117, 118, 123, 124 und 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Teil
außer Kraft setzen. Bis 1923 und schließlich wieder gegen Ende der Weimarer
Republik wurde von diesem Notverordnungsrecht häufig Gebrauch gemacht.
Zwar konnte der Reichstag dieAufhebung solcher Notverordnungen erzwingen,
da jedoch der Reichspräsident den Reichstag jederzeit auflösen konnte, gab ihm
dies weitreichende Vollmachten.

Indem Hitler im Zuge der Machtergreifung den Reichspräsidenten dazu ver-
anlasst hat, am 28. Februar 1933 die »Notverordnung zum Schutze von Volk und
Staat« zu erlassen, wurden fast alle Grundrechte, darunter auch die Versamm-
lungsfreiheit, aufgehoben und die rechtsstaatliche Ordnung anschließend völlig
beseitigt. Diese Notverordnung blieb bis 1945 in Kraft. Für die »öffentliche

7 Stier-Somlo, S. 139.
8 Breitenwieser, S. 48.
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Meinungsbildung« war nunmehr nur noch das am 13. März 1933 eingerichtete
und von Goebbels geleitete »Reichsministerium für Volksaufklärung und Pro-
paganda« zuständig. Jedes Streben nach Freiheit wurde gewaltsam unterdrückt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zunächst eine Reihe von besatzungs-
rechtlichenVorschriften, die dasVersammlungsrecht regulierten undweitgehen-
den Verboten und Genehmigungsvorbehalten unterwarfen.⁹ Mit der Schaffung
des Grundgesetzes wurde das Grundrecht der Versammlungsfreiheit schließlich
in seiner heutigen Form geschaffen. Anknüpfend an die Paulskirchenverfas-
sung und die Weimarer Reichsverfassung wurden zwar Erlaubnispflichten aus-
geschlossen, jedoch für Versammlungen unter freiem Himmel Beschränkungs-
möglichkeiten geschaffen.¹⁰Weder im Verfassungskonvent von Herrenchiemsee
noch im Parlamentarischen Rat hat es hierzu grundlegende Diskussionen ge-
geben. Grund für die prinzipielle Erlaubnisfreiheit waren die Erfahrungen mit
der nationalsozialistischen Diktatur und der daraus folgenden Notwendigkeit
einer umfassenden Versammlungsfreiheit als Sinnbild demokratischer Offen-
heit.¹¹ Am Normtext des Art. 8 GG wurde seither nichts mehr geändert:

»(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne
Waffen zu versammeln.

(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf
Grund eines Gesetzes beschränkt werden.«

Mit dem Versammlungsgesetz vom 24. Juli 1953, welches das bis dahin nie for-
mell außer Kraft gesetzte Reichsvereinsgesetz ablöste, wurde schließlich auch
das Ausführungsgesetz zu Art. 8 Abs. 1 GG geschaffen und der Gesetzesvorbe-
halt des Art. 8 Abs. 2 GG konkretisiert.¹²

Mit der am 1. September 2006 in Kraft getretenen Föderalismusreform¹³

erhielten die Landesgesetzgeber schließlich die ausschließliche Zuständigkeit
für das Versammlungsrecht, welches zuvor eine Materie der konkurrierenden
Gesetzgebung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 3 GG) war. Seither sind die Länder be-
fugt, nach Maßgabe des Art. 8 GG eigenständige versammlungsrechtliche Re-
gelungen zu erlassen. Als erstes Bundesland machte das Land Brandenburg
von seiner neuen Gesetzgebungsbefugnis Gebrauch, am 30. Oktober 2006 trat
dort das »Gesetz über Versammlungen und Aufzüge an und auf Gräberstätten«
(Gräberstätten-Versammlungsgesetz) in Kraft. Später folgten Bayern (1. Okto-
ber 2008 – »Bayerisches Versammlungsgesetz«¹⁴), Sachsen-Anhalt (12. Dezem-

9 Diese wurde allerdings durch Gesetz Nr. A-2 vom 17. 03. 1950 (Amtsblatt d. All. H. Kom-
mission, S. 138) wieder abgeschafft.

10 Dreier/Schulze-Fielitz, Art. 8 Rn. 3.
11 JöR 1 (1951), S. 113ff.
12 Dietel/Gintzel/Kniesel, § 1 Rn. 188f.
13 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. 8. 2006, BGBl I, 2034.
14 Gegen dieses Gesetz wurde von diversen Organisationen Verfassungsbeschwerde erho-

ben. Einem Eilantrag gab das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss vom 17. Februar
2009 teilweise statt.
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ber 2009 – »Landesversammlungsgesetz«), Niedersachsen (1. Februar 2011 –
»Niedersächsisches Versammlungsgesetz«¹⁵) und Sachsen (2. Februar 2012 –
»Sächsisches Versammlungsgesetz«¹⁶). In allen anderen Bundesländern gilt bis
zum Erlass eigener Landesversammlungsgesetze weiter das Versammlungsge-
setz des Bundes.

II. Europäische Menschenrechtskonvention

Die Europäische Menschenrechtskonvention ist heute zwar nur einer von vielen
internationalen Verträgen zum Schutze der Menschenrechte, aber sicherlich der
am weitesten entwickelte und zudem am besten überwachte. Mit ihrer Unter-
zeichnung am 4. November 1950 hofften die Mitgliedstaaten, die Grundsteine
für ein neues, friedliches Europa zu legen.¹⁷ Wie bereits aus der Präambel der
Konvention hervorgeht, war die von der Generalversammlung der Vereinten
Nationen am 10. Dezember 1948 angenommene »Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte«, welche wiederum durch die französische und durch die U.S.-
amerikanische Erklärungen derMenschen- und Bürgerrechte beeinflusst wurde,
bei der Abfassung der Konvention von grundlegender Bedeutung.¹⁸

Die Ursprünge der Europäischen Menschenrechtskonvention stammen be-
reits aus der Zeit vor der Schaffung des Europarates. Im Mai 1948 fand in Den
Haag der »Europakongress« statt, eine Versammlung von insgesamt 663 Dele-
gierten aus sechzehn Staaten¹⁹ und Beobachtern aus zehnweiteren Staaten²⁰. Ziel
des Kongresses war es, die breite Unterstützung für die Schaffung eines geeinten
Europas zu demonstrieren und dem Vorhaben den entscheidenden Anstoß zu
versetzen. Darüber hinaus sollten aber auch erste praktische Empfehlungen für
die Förderung der Ziele der künftigenGemeinschaft gegebenwerden, derenMit-
glieder nur solche Staaten werden sollten, welche die grundlegenden individuel-
len und staatsbürgerlichen Rechte, auf denen ein demokratisches Gemeinwesen
beruht, gewährleisteten und schützen.²¹

15 Auch gegen dieses Gesetz wurde Verfassungsbeschwerde erhoben.
16 Ein früherer Versuch, bei dem Sachsen das Versammlungsgesetz des Bundes mittels einer

Neubekanntmachung vom20. Januar 2010 kurzerhand in das Landesrecht überführte, scheiterte.
Der Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen erklärte ein solches Vorgehen mit Urteil
vom 19. April 2011 aus formellen Gründen für nicht vereinbar mit der Sächsischen Verfassung.

17 So Rolv Ryssdal, Präsident des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, anläss-
lich des 40. Geburtstages der Konvention am 4. November 1990 in Rom; in: Cour (90) 289, S. 3.

18 Ausführlich zur Kodifikationsgeschichte z. B. Guradze, EMRK, S. 1ff.; Partsch, ZaöR
15 (1953/54), S. 631ff. und Robertson/Merrills, S. 1ff.

19 Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Liechten-
stein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Saarland, Schweden, Schweiz, Österreich, Verei-
nigtes Königreich.

20 Bulgarien, Finnland, Jugoslawien, Kanada, Polen, Rumänien, Spanien, Tschechoslowa-
kei, Ungarn, USA.

21 Robertson/Merrills, S. 5.


